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Telefonnummer für Störungen im Trink- und Abwasserbereich der Gemeinde Südharz
Gemeinde Südharz

24-Stunden-Rufbereitschaft
Trinkwasser Uftrungen

Abwasser Rottleberode + Stolberg
Tel.: 0160 99146662

Wahlbekanntmachung

1. Am 08.05.2022
findet die Wahl zum/zur Bürgermeister/in
in der Gemeinde/Stadt Südharz
statt.
Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr.
Eine etwa notwendig werdende Stichwahl findet 
am 22.05.2022 statt.

2. Die Gemeinde Südharz ist in folgende 16 Wahlbezir-
ke eingeteilt: 01 Roßla Grundschule, 02 Dittichenro-
de, 03 Bennungen, 04 Breitungen, 05 Kleinleinun-
gen, 06 Questenberg, 07 Hainrode, 08 Drebsdorf, 
09 Dietersdorf, 10 Hayn (Harz), 11 Breitenstein,  
12 Rottleberode, 13 Schwenda, 14 Uftrungen,  
15 Wickerode, 16 Stolberg (Harz)
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten bis zum 17.04.2022 zugestellt worden sind, sind 
der Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, in dem 
die wahlberechtigte Person wählen kann.

3. Jede wählende Person hat eine Stimme.
4. Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im 

Wahllokal bereitgehalten.
Sie enthalten die zugelassenen Bewerbungen und je-
weils ein Feld für jede Bewerberin/jeden Bewerber zur 
Kennzeichnung.

5. Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, 
dass sie auf dem Stimmzettel durch Ankreuzen oder 
in sonstiger Weise die Bewerberin/den Bewerber zwei-
felsfrei kennzeichnet, der oder dem sie ihre Stimme 
geben will.
Jedoch nicht mehr als eine Stimme auf einem 
Stimmzettel, sonst ist der Stimmzettel ungültig!

6. Die wählende Person hat sich auf Verlangen des Wahl-
vorstandes über ihre Person auszuweisen.

7. Wer keinen Wahlschein besitzt, kann ihre/seine Stimme 
nur in dem für sie /ihn zuständigen Wahllokal abgeben.

8. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbe-

zirk des Wahlgebietes oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.

9. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
zuständigen Gemeindebehörde einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag sowie ei-
nen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen.

10. Die Briefwahl wird in folgender Weise ausgeübt:
a) Die wählende Person kennzeichnet persönlich und 

unbeobachtet ihren Stimmzettel.

b) Sie legt den Stimmzettel unbeobachtet in den amt-
lichen Wahlumschlag und verschließt diesen.

c) Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des 
Tages die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versi-
cherung an Eides statt zur Briefwahl.

d) Sie legt den verschlossenen amtlichen Wahlum-
schlag und den unterschriebenen Wahlschein in 
den amtlichen Wahlbriefumschlag.

e) Sie verschließt den Wahlbriefumschlag.
f) Sie übersendet den Wahlbrief an die auf dem 

Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so recht-
zeitig, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag 
bis zum Ende der Wahlzeit eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch dort abgegeben werden.

Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahl-
schein und die Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehör-
de ab, so soll sie die Gelegenheit haben, die Briefwahl 
an Ort und Stelle auszuüben.
Nähere Hinweise darüber, wie durch Briefwahl gewählt 
wird, sind dem Wahlschein zu entnehmen.
Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen 
Behinderung nicht in der Lage ist, die Briefwahl per-
sönlich zu vollziehen, kann sich der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson hat durch Unter-
schreiben der Versicherung an Eides statt zur Briefwahl 
zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel nach dem Wil-
len der wahlberechtigten Person gekennzeichnet hat. 
Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben.

10. Die Wahl ist öffentlich. Jedermann hat zum Wahllokal 
Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts 
möglich ist

11. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergeb-
nis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht 
oder eine solche Tat versucht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft (§ 107 a 
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Südharz, den 04.04.2022

Wiechert, Gemeindewahlleiter
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Sehr geehrte Einwohner der Gemeinde Südharz!

Am 08.05.2022 sind alle Bürgerinnen/Bürger der Gemeinde 
Südharz aufgerufen, eine Bürgermeisterin/einen Bürgermeister 
für die am 01.06.2022 beginnende siebenjährige Amtszeit zu 
wählen.
Die zur Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters zugelas-
senen Bewerberinnen/Bewerber haben die Möglichkeit, sich 
den Einwohnern der Gemeinde Südharz vorzustellen.
Am 26.04.2022 findet um 19:00 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus,
Roßlaer Straße 15, 06536 Südharz - OT Hayn
die Vorstellung der zugelassenen Bewerberinnen/Bewer-
ber für die Bürgermeisterwahl statt.

Nach einer eigenen Vorstellung der Bewerberinnen/Bewerber, 
haben alle Einwohner die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Ich lade alle Einwohner recht herzlich zu dieser Veranstaltung 
ein!

Wiechert
Gemeindewahlleiter
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Neuregelung für das Verbrennen ab 2022
Ab dem 01.01.2022 gelten im Landkreis Mansfeld-Südharz 
bürgernahe und flexible Möglichkeiten zum Verbrennen von 
nichtkompostierbaren pflanzlichen Gartenabfällen. Der Land-
kreis macht hierbei Gebrauch von § 28 Absatz 2 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz. Entsprechend dieser Vorschrift können im Ein-
zelfall unter Vorbehalt des Widerrufs Ausnahmen vom Verbot 
des Verbrennens erteilt werden.
Wann kommt eine Ausnahme in Betracht?
Grundstücksart (gilt nur 
für Wohn- und gärtnerisch 
genutzte Grundstücke - 
nicht für Gewerbegrund-
stücke)

· ungünstige topografische 
Lage

· Zugang zur öffentlichen 
Straße fehlt

· übergroßes Grundstück
· Plantage oder Streuobst-

wiese
· unverhältnismäßig hoher 

Entsorgungsaufwand
Schadensereignis · Sturm

· Trockenheit
· Schneebruch o. Ä.

Phytosanitäre Gründe · Schädlingsbefall
· Pflanzenkrankheit (Nach-

weis erforderlich)
Was muss ich tun, um eine Ausnahmegenehmigung zu er-
halten?
Antrag stellen schriftlich:

Landkreis Mansfeld-Südharz
Umweltamt
Rudolf-Breitscheid-Str. 20/22
06526 Sangerhausen
digital:
Antragsformular hier ausfüllen 
und per E-Mail
an umweltamt@lkmsh.de sen-
den

Als Anlage beifügen · Bilder des Grundstücks
· Bilder des Verbrennmaterials

Kosten ab 65 EUR

Wichtiger Hinweis: Wenn sich die Grundstücksverhältnis-
se nicht ändern (z. B. starke Hanglage, kein Zugang zur öf-
fentlichen Straße), wird die Genehmigung unbefristet bis auf 
Widerruf erteilt und muss nicht wieder neu beantragt werden. 
Im Einzelfall ist eine Vorortbesichtigung durch das Umweltamt 
erforderlich.
Was muss ich beachten, wenn ich eine Genehmigung be-
kommen habe?
Anzeige · Tag und Uhrzeit des Verbrennens dem 

Umweltamt des Landkreises melden-
mindestens 3 Werktage vorher

· Information über Tag und Uhrzeit des 
Verbrennens auch an dasOrdnungsamt 
der eigenen Gemeinde

Verbrenn-
vorgaben

· nur trockener Baum- und Strauchschnitt
· Mindestabstand von 100 Metern zu so-

zialen und medizinischenEinrichtungen 
ist einzuhalten

·

·

kein Verbrennen bei Sturm, Nebel, Re-
gen oder Trockenheit!· kein Verbrennen 
im Zeitraum von Juni bis einschließlich 
August!
Brenndauer einhalten (wird mit dem Um-
weltamt abgestimmt)

· Brandrückstände ordentlich entsorgen

Was gilt für Kleingärtner?
· Nutzung der bisherigen Entsorgungsmöglichkeiten (z. B. 

Biotonne, Straßensammlungen, Anlieferung Wertstoffhöfe)
· Zusätzlich: kostenfreies Abholen von bis zu 15 m³ (Anmel-

dung über Eigenbetrieb Abfallwirtschaft)

Was gilt für Feuerschalen und Brauchtumsfeuer?
Feuerschalen/
Feuerkörbe

· mit Durchmesser von bis zu 1 m 
keine Genehmigung

· notwendig
Brauchtumsfeuer
(z. B. öffentliche Oster- 
oder Martinsfeuer)

· keine Genehmigung durch den 
Landkreis notwendig

· Anmeldung bei der eigenen Ge-
meinde

Öffentliche Bekanntmachungen

Hinweis auf die Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses am 28.04.2022
Am Donnerstag, dem 28.04.2022 findet die Sitzung des 
Haupt- und Finanzausschusses statt.
Die Einzelheiten zu dieser öffentlichen/nichtöffentlichen Ta-
gung (Ort, Zeit, Tagesordnung) finden Sie auf der Internetsei-
te der Gemeinde Südharz unter www.gemeinde-südharz.de 
(Verwaltung/Politik/Ratsinformationssystem).

Hinweis auf die Sitzung  
des Gemeinderates am 05.05.2022
Am Donnerstag, dem 05.05.2022 findet die Sitzung des Ge-
meinderates statt.
Die Einzelheiten zu dieser öffentlichen/nichtöffentlichen Ta-
gung (Ort, Zeit, Tagesordnung) finden Sie auf der Internetsei-
te der Gemeinde Südharz unter www.gemeinde-südharz.de 
(Verwaltung/Politik/Ratsinformationssystem)
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Wir gratulieren zum Geburtstag in

Südharz OT Breitenstein
05.05. Frau Hannelore Thies zum 85. Geburtstag
09.05. Herr Helmut Westphal zum 95. Geburtstag
Südharz OT Breitungen
02.05. Frau Christel Delert zum 75. Geburtstag
10.05. Frau Gisela Zeddel zum 70. Geburtstag
Südharz OT Hainrode
05.05. Herr Siegfried Halle zum 80. Geburtstag
Südharz OT Hayn (Harz)
12.05. Herr Klaus Hartmann zum 95. Geburtstag
Südharz OT Questenberg
12.05. Herr Hans-Joachim Schulze zum 75. Geburtstag
Südharz OT Roßla
04.05. Frau Ursula Hentschel zum 85. Geburtstag
24.05. Frau Ilse Gliniorz zum 85. Geburtstag
29.05. Frau Renate Riegel zum 75. Geburtstag
Südharz OT Rottleberode
08.05. Frau Karin Steinke zum 75. Geburtstag
16.05. Herr Kurt Eckhardt zum 90. Geburtstag
17.05. Frau Ursula Gießler zum 80. Geburtstag
Südharz OT Schwenda
06.05. Herr Wolfgang Günther zum 75. Geburtstag
14.05. Herr Günter Grossek zum 85. Geburtstag
18.05. Frau Hildegard Lange zum 70. Geburtstag
Südharz OT Stolberg (Harz)
04.05. Herr Horst Feldbusch zum 80. Geburtstag
18.05. Frau Brigitte Hartmann zum 70. Geburtstag
22.05. Herr Rolf Möbius zum 80. Geburtstag
Südharz OT Uftrungen
09.05. Herr Hans-Joachim Feige zum 70. Geburtstag
17.05. Frau Irmtraud Striegnitz zum 70. Geburtstag
Südharz OT Wickerode
22.05. Herr Eberhard Kettnitz zum 80. Geburtstag

Ehejubiläen

Wir gratulieren zur „Goldenen Hochzeit“ am
05.05.

Frau Christine und Herrn Wolfgang Günther
Südharz OT Schwenda

06.05.
Frau Uta und Herrn Hartmut Lammert

Südharz OT Bennungen
06.05.

Frau Uta und Herrn Wolfgang Gülle
Südharz OT Uftrungen

13.05.
Frau Birgit und Herrn Bernd Pawlowski

Südharz OT Rottleberode
19.05.

Frau Ursula und Herrn Günter Hahnemann
Südharz OT Stolberg (Harz)

27.05.
Frau Karin und Herrn Fred Wernecke

Südharz OT Uftrungen

Wir gratulieren zur „Diamantenen Hochzeit“ am
19.05.

Frau Bärbel und Herrn Klaus Hübner
Südharz OT Schwenda

Wir gratulieren zur „Eisernen Hochzeit“ am
18.05.

Frau Hannelore und Herrn Günter Grossek
Südharz OT Schwenda

Wir gratulieren zur Gnadenhochzeit am
18.05.

Frau Giesela und Herrn Kurt Eckhardt
Südharz OT Rottleberode

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger Absprache
Tel.: 0151 16177138
im Büro des Ortsbürgermeisters, Halle-Kasseler-Str. 125, 
06536 Südharz

Bürgersprechstunde Termine 2022
Jeden zweiten Dienstag von 16 bis 18 Uhr

26. April
10. Mai
24. Mai
7. Juni
21. Juni
5. Juli
19. Juli
2. August
16. August

30. August
13. September
27. September
11. Oktober
25. Oktober
8. November
22. November
6. Dezember
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Sprechzeiten Ortsbürgermeisterin -  
OT Kleinleinungen
nach telefonischer Absprache unter 034656 994835

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung
Tel.: 034651 32156 oder 0171 4557024

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden Freitag von 16:00 - 18:00 Uhr
im Büro des Ortsbürgermeisters, Käsereistraße 2
06536 Südharz

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden Donnerstag von 18:00 - 19:00 Uhr
im Büro des Ortsbürgermeisters, Hintere Dorfstraße 8
06536 Südharz oder
nach vorheriger telefonischer Absprache
Tel.: 0170 2720782

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger telefonischer Absprache
Tel.: 034656 31333 oder 0152 32079881

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden Freitag im Monat von 17:00 - 18:00 Uhr
im Büro des Ortsbürgermeisters, Hainröder Hauptstraße 44
06536 Südharz

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger telefonischer Absprache unter
0151 16177130

Sprechzeiten Ortsbürgermeisterin
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung
Tel.: 0176 62844873

Öffnungszeiten Bibliothek Rottleberode
Die Bibliothek in Rottleberode ist jeden Mittwoch in der Zeit 
von 14 bis 16 Uhr für ihre Leser geöffnet.

Sprechzeiten Ortsbürgermeisterin
jeden 1. Dienstag des Monats von 16:00 bis 17:30 Uhr.
In dringenden Angelegenheiten telefonisch 034653 83362
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Amtsblatt der Gemeinde Südharz

- Herausgeber: 
 Gemeinde Südharz, Wilhelmstraße 4, 
 06536 Südharz
- Verlag und Druck: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, 
 Telefon (0 35 35) 4 89-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen 
 Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10, vertreten durch Geschäftsführer 
 ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg
- Verantwortlich für den amtlichen, nichtamtlichen und 
 sonstigen redaktionellen Teil:
 Bürgermeister Herr Rettig
- Verteilung:
  An alle zur Gemeinde Südharz gehörenden, erreichbaren Haushalte 

und im Büro der Gemeinde Südharz OT Roßla.
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzei-
genpreisliste.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder ande-
rer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar 
gefordert werden. Weitergehende Ansprüche insbesondere aus 
Schadenersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen.
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Öffnungszeiten Bibliothek
Die Bibliothek in Schwenda ist montags von 16:00 - 17:00 Uhr 
geöffnet.

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
Die Sprechstunde findet nach vorheriger telefonischer 
Absprache unter der Tel.-Nr. 0160 6690638 jeden 2. und  
4. Dienstag im Monat von 18:45 - 19:45 Uhr im Gemeindebüro,  
Alte Pfarrgasse 1statt.

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit lade ich zu einer Sitzung des Ortschaftsrates 
Schwenda am Dienstag, dem 03.05.2022, um 18:00 Uhr 
recht herzlich ein.
Die Sitzung findet im Haus des Gastes, Ortsteil Schwenda, 
Alte Hauptstraße 27, 06536 Südharz, statt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-

keit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3 Einwohnerfragestunde
4 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 27.10.2020 

(öffentlicher Sitzungsteil)
5 Informationen des Ortsbürgermeisters

5a) Jugendclub Schwenda
5b) Neubau Rettungswache
5c) Gestaltung von Rasengräbern
5d) Feste und Jubiläen 2022
5e) Information zur 2. Satzung zur Änderung der Sat-

zung der Gemeinde Südharz über die Erhebung 
von Benutzungsgebühren für die Nutzung von 
Mehrzweckgebäuden, Dorfgemeinschaftshäusern 
und Festplätzen

5f) Straßenreinigung
5g) Inanspruchnahme von gemeindeeigenen Wegen
5h) Spielplatz Schwenda/Baumpflanzaktion/Bolzplatz 

im Bereich Harzhexe
6 Anfragen und Anregungen

Nichtöffentlicher Teil
7 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 27.10.2020 

(nichtöffentlicher Sitzungsteil)
8 Grundstücksangelegenheiten
9 Anfragen und Anregungen

gez. Björn Schade
Ortsbürgermeister

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
jeden Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr und nach vorheriger Anfra-
ge im Rathaus, Markt 1, 06536 Südharz

Einladung

Sehr geehrte Mitglieder der Jagdgenossenschaft Rottlebero-
de, wie vor Kurzem versprochen, möchte ich euch zu unserer 
diesjährigen Waldwanderung einladen!

Wir treffen uns am
01.05.2022, um 09:00 Uhr

an unserer Waldgaststätte auf dem Kreuzstieg!

Wir beginnen dort den Tag mit einem Frühstück und werden 
dann gegen 10:00 Uhr in Richtung Stolberger Zoll die Wan-
derung beginnen.
Dort kreuzen wir die Thyra und die Landstraße nach Stolberg, 
wir gehen weiter Richtung Märchenwiese. Der Endpunkt ist 
die Waldgaststätte Stempeda, auf dem Ritterberg. Der Wan-
derweg ist ca. 6 km lang!
Wir beenden dort die Wanderung in geselliger Runde.
Für Essen und Trinken an unserem Start- und Endpunkt ist 
gesorgt!
Verwandte und Bekannte mit Interesse am Wald und am 
Wandern sind herzlich eingeladen!

Ich wünsche Ihnen persönliches Wohlergehen und verbleibe 
mit freundlichen Grüßen

Frank Hoffmann
Vorstand
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Information zur Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes  
der Stadt Stolberg - Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2030

Die Stadt Stolberg (Harz) hat im Jahr 2013 unter dem Titel 
„Stolberg - historische Europastadt“ ein Integriertes Stadtent-
wicklungskonzept (ISEK) 2013-2020 erstellt. Seitdem konnten 
einige der damals benannten Maßnahmen und Projekte, wie 
bspw. die Instandsetzung und Modernisierung von Wohnge-
bäuden, umgesetzt werden. Gleichzeitig hat sich sowohl die 
IST-Situation in der Stadt als auch die Ausrichtung der Städ-
tebauförderung verändert. Maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel und zur Verbesserung der grünen Infrastruktur 
sind entscheidende Komponenten für die Beantragung von 
Fördermitteln geworden. Aus diesen Gründen ist eine Fort-
schreibung des bestehenden Konzeptes notwendig. Das ISEK 
besitzt eine zentrale Funktion für die zukünftige Gewährung 
von (Städtebau-) Fördermitteln und damit auch für die weitere 
Entwicklung der Stadt.
Das ISEK der Stadt Stolberg (Harz) stellt ein teilräumliches 
Vertiefungskonzept des Integrierten Gemeindeentwicklungs-
konzeptes (IGEK) der Gemeinde Südharz dar und wird die 
perspektivische Ent- wicklung der Stadt bis zum Jahr 2030 
aufzeigen. Als räumlicher Bezug dient dabei die Grenze des 
Erhaltungssatzungsgebietes mit einer Gesamtgröße von 55 ha.
Auf Grundlage einer Analyse des Ist-Zustandes im Untersu-
chungsgebiet und der Stärken, Schwächen, Chancen und 
Risiken sind Handlungsstrategien zu entwickeln. Aus die-
sen lassen sich die künftigen Entwicklungsziele formulieren 
und umsetzungsorientierte Maßnahmen ableiten. Neben den 
räumlichen Schwerpunkten der Stadtentwicklung sollen ge-
eignete Maßnahmen aus den unterschiedlichsten Handlungs-
feldern städtischer Entwicklung definiert und perspektivisch 
umgesetzt werden. Wesentliche Zielstellungen sind der Erhalt 
der städtebaulichen Eigenart der Stadt Stolberg (Harz), seiner 
Struktur sowie des Erscheinungsbildes der historisch gewach-
senen Fachwerksubstanz.
Die Gemeinde Südharz und die Stadt Stolberg erhalten bei 
der Erstellung des ISEKs Unterstützung von der DSK Deut-

sche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, 
die bereits seit Jahren als treuhändischer Sanierungsträger der 
Gemeinde Südharz für die Erhaltungsmaßnahme „Gesamt Alt-
stadt Stolberg“ im Städtebaulichen Denkmalschutz arbeitet.
Derzeit werden die Ist-Analyse und die Stärke-Schwächen-
Chance-Risiken-Analyse durchgeführt. Anschließend werden 
die Handlungsstrategien abgeleitet und die Entwicklungszie-
le formuliert sowie die Maßnahmen benannt. Zudem trifft sich 
eine durch den Gemeinderat der Gemeinde Südharz beschlos-
sene Lenkungsrunde, um sich über den Bearbeitungsstand 
und den weiteren Projektablauf abzustimmen. Die Lenkungs-
runde besteht aus Vertretern des Ortschaftsrates, ein Vertreter 
des Bau- und Ordnungsamtes der Gemeinde Südharz, dem 
Ortsbürgermeister der Stadt Stolberg sowie lokale Akteure und 
der DSK GmbH.
Die Bürgerinnen und Bürger erhalten nach Fertigstellung des 
ISEK die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Bürgerveranstal-
tung über den Inhalt des Konzeptes und die geplanten Ziele 
bis 2030 zu informieren.

Die Bürgerinformationsveranstaltung findet am
Dienstag, den 31.05.2022, um 19:00 Uhr im Rathaus der 

Stadt Stolberg (Harz)
statt.

Alle Bürger:innen und Interessierten sind herzlich dazu einge-
laden.
Bei Fragen, Hinweisen oder Ideen können Sie sich gern an fol-
gende Kontakte wenden:
DSK GmbH in Halle:
Frau Katja Mengewein: Tel.: 0345 22559-15;
E-Mail: katja.mengewein@dsk-gmbH.de
Bau- u. Ordnungsamt Gemeinde Südharz:
Herr Florian Reime: Tel.: 035651 389369;
E-Mail: Florian.Reime@rossla.de

Sprechzeiten des Ortsbürgermeisters
jeden 1. und 3. Montag von 17:30 - 19:00 Uhr
Büro des Ortsbürgermeisters
Uftrunger Hauptstraße 50
oder gern nach Vereinbarung unter Tel.: 0172 6430631
bzw. per E-Mail an: uftrungen@t-online.de

Sprechzeiten Ortsbürgermeister
nach vorheriger Absprache unter
Tel.: 034651 29910 oder 0170 8127736

Der digitale Weg zur Erfassung:
Redaktion

Immer die richtigen Worte.

cmsweb.wittich.deLINUS WITTICH Medien KG
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Öffnung des Saunabereiches im Freizeitbad Thyragrotte

ab Mittwoch, 13.04.2022
Montag/Dienstag geschlossen
Mittwoch Damensauna 16:00 bis 21:00 Uhr mit halbstündlichem Aufguss
Donnerstag 16:00 bis 21:00 Uhr mit halbstündlichem Aufguss
Gemischte Sauna
Freitag/Samstag 16:00 bis 22:00 Uhr mit halbstündlichem Aufguss
Gemischte Sauna
Sonntag und Feiertage 16:00 bis 21:00 Uhr mit halbstündlichem Aufguss
Gemischte Sauna
Erster Aufguss: 16:30 Uhr
Letzter Aufguss: 20:00 Uhr bzw. 21:00 Uhr
Ende der Saunazeit: jeweils 15 Minuten vor Schließung.
Täglich halbstündlich wechselnde Themenaufgüsse in der Sauna.
Eintrittspreise für den Saunabereich:
2 h 3 h 4 h
10,- Euro 12,- Euro 15,- Euro

Die Gemeinde Südharz behält sich vor, die Öffnungszeiten in Abhängigkeit von der Inanspruchnahme kurzfristig anzupassen.

Öffnungszeiten April bis Oktober
Museale Einrichtungen in Stolberg (Harz) sowie Gedenk-
stätte und
Karsthöhle HEIMKEHLE bei Uftrungen
www.gemeinde-suedharz.de/Tourismus

SCHLOSS Stolberg, Schlossberg 1
Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen: 10:00 – 17:00 Uhr
Tel. 0151 16177131 oder 034654 454, 
E-Mail: schloss@rossla.de
Abendführung für Einzelgäste freitags um 20:00 Uhr, buch-
bar vor Ort, in der Tourist-Information in Stolberg oder online 
auf: buchen.proharztours.de, 6 € pro Person

Museum KLEINES BÜRGERHAUS, Rittergasse 14
Mittwoch bis Sonntag und an Ferien- und Feiertagen in 
Sachsen-Anhalt: 13:00 – 16:00 Uhr
Tel. 034654 85955 oder 034654 454
Eintrittskarten können bequem vorab gebucht werden auf: htt-
ps://shop.gemeinde-suedharz.de/shop/tickets

Museum ALTE MÜNZE und Tourist-Information
Niedergasse 19, Eingang Niedergasse 17
Täglich 10:00 – 17:00 Uhr
Tel. 034654 454, E-Mail: TI@rossla.de
Schauprägen:
24.04.2022 zum Tag der Industriekultur
15.05.2022 zum Internationalen Museumstag
Eintrittskarten können bequem vorab gebucht werden auf: htt-
ps://shop.gemeinde-suedharz.de/shop/tickets
Stadtführung für Einzelgäste samstags und an Feiertagen 
um 10:00 Uhr, buchbar vor Ort, in der Tourist-Information in 
Stolberg oder online auf: buchen.proharztours.de, 6 € pro Per-
son

JOSEPHSKREUZ auf dem Großen Auerberg, Josephshöhe 1
Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen: 10:00 – 17:00 Uhr, 
samstags 10:00 – 18:00 Uhr
Tel. 0151 16177149 oder 034654 454
Ein begrenztes Eintrittskartenkontingent steht für die Onlinebu-
chung zur Verfügung auf: https://shop.gemeinde-suedharz.de/
shop/tickets
Witterungsbedingt (Starkregen, Sturm, Schneeeinbruch usw.) 
kann eine kurzfristige Schließung aus Sicherheitsgründen not-
wendig werden. Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge und 
Änderungen der Öffnungszeit.

KARSTHÖHLE HEIMKEHLE bei Uftrungen
Dienstag bis Sonntag sowie an Feier- und Ferientagen in 
Sachsen-Anhalt: 10:00 – 17:00 Uhr
Führungsbeginn: 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 Uhr
Tel. 034653 305 oder 034654 454, E-Mail: hoehle@rossla.de
Ein begrenztes Eintrittskartenkontingent steht für die Onlinebu-
chung zur Verfügung auf: https://shop.gemeinde-suedharz.de/
shop/tickets

KUNSTHAUS AM MARKT, Markt 3, Stolberg
April bis Ende Oktober: Donnerstag bis Sonntag und an Fei-
ertagen in Sachsen-Anhalt: 10:00 - 17:00 Uhr
Aktuelle Ausstellung über den Stolberger Landschaftsmaler Ri-
chard Thierbach (1860 - 1931)
Eintrittspreise Ausstellung (inkl. 1 Getränk)
Erwachsene: 4,00 €
Jugendliche (10 - 12 Jahre): 2,00 €
Gruppen ab 4 Pers.: 3,00 €
info@verwaltungstolberg.de
www.verwaltungstolberg.de/kunsthaus

Die nächste Ausgabe  
erscheint am
Freitag, dem 6. Mai 2022

Annahmeschluss für  
redaktionelle Beiträge ist:
Montag, der 25. April 2022

Annahmeschluss  
für Anzeigen ist:
Mittwoch, der 27. April 2022, 9.00 Uhr
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Eine Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlos-
sen.
Nähere Angaben zu dem Objekt und weitere Zwangsversteige-
rungsobjekte im Internet unter www.zvg-portal.de

Gottesdienste im Mai
Sonntag, den 01.05.2022
Schwenda, 9.30 Uhr
Stolberg, 11.00 Uhr
Dietersdorf, 14.00 Uhr

Sonntag, den 08.05.2022
Rottleberode, 9.30 Uhr
Rodishain, 11.00 Uhr

Sonnabend, den 14.05.2022
Stolberg, 11.00 Uhr Konfirmation
In der St.-Martini-Kirche Stolberg werden konfirmiert:
Miriam Thoms, Lea Waterstrat (Stolberg)
Anna-Lena und Josephine Kirchhoff (Dietersdorf)
Johanna Schätz (Stempeda)
Christopher Knüttel (Uftrungen)

Sonntag, den 15.05.2022
Breitenstein, 9.30 Uhr

Donnerstag, den 19.05.2022
Seniorenresidenz/Tagespflege Stolberg
10.00 Uhr

Sonntag, den 22.05.2022
Rottleberode, 9.30 Uhr
Stempeda, 11.00 Uhr
Hayn, GD & Feier Alleekopf, bitte beachten Sie die Bekannt-
machungen

Donnerstag, den 26.05.2022 (Chr. Himmelfahrt)
Straßberg, 14.00 Uhr

Stolberger Schloss-Lauf 2022
Am 28. Mai startet um 10:00 Uhr der 
4. Stolberger Schloss-Lauf.
Wer noch die Laufschuhe schnüren und 
dabei sein möchte, findet alle Infos zu 
Veranstaltung und Anmeldung auf:
www.stolberger-schloss-lauf.de

Amtsgericht Sangerhausen-
Zwangsversteigerungsgericht -
8 K 20/20
25.03.2022

Termin zur Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung
soll am Dienstag, 7. Juni 2022, 11:00 Uhr,
im Amtsgericht Sangerhausen, Markt 3, Saal 1.25,
versteigert werden:
Das im Grundbuch von Breitungen Blatt 1369 eingetragene 
Grundstück
Lfd. 
Nr.

Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart 
und Lage

Größe m²

1 Breitungen 8 194 Wohnbaufläche, 
Ziegengasse 17

280

Es handelt sich laut Verkehrswertgutachten um ein Grundstück 
mit Überresten einer baulichen Anlage, überwiegend mit Wild-
bewuchs bedeckt, Südharz, OT Breitungen, Ziegengasse 17.
Der Versteigerungsvermerk wurde am 07.12.2020 in das Grund-
buch eingetragen.
Verkehrswert: 1,00 €
Ist ein Recht im Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht 
später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der 
Berechtigte es spätestens im Versteigerungstermin vor der Auf-
forderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss es auch 
glaubhaft machen, wenn der Gläubiger oder der Antragsteller 
oder bei einer Insolvenzverwalterversteigerung der Insolven-
zverwalter widerspricht. Das Recht wird sonst im geringsten 
Gebot nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Verstei-
gerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen 
Rechten nachgesetzt.
Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
Berechnung des Anspruchs – getrennt nach Hauptforderung, 
Zinsen und Kosten – einzureichen und den beanspruchten Rang 
mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärungen auch zur Nie-
derschrift der Geschäftsstelle abgeben.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des vorbezeichneten 
Versteigerungsobjekts oder des nach § 55 ZVG mithaftenden 
Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder 
einstweilige Einstellung des Verfahrens zu erwirken, bevor das 
Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das 
Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten 
Gegenstandes.
Das Wertgutachten kann im Amtsgericht Sangerhausen, 1. Eta-
ge, Zimmer 1.23 Montag bis Freitag von 9.00 - 12.00 Uhr und 
Dienstag zusätzlich von 14.00 - 16.30 Uhr eingesehen werden.
Bieter haben sich durch ein gültiges Personaldokument 
auszuweisen und müssen mit dem sofortigen Verlangen 
einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1/10 des Verkehrs-
wertes im Termin rechnen. Die Sicherheitsleistung ist zu 
erbringen durch bestätigte Bundesbankschecks sowie Ver-
rechnungsschecks, die von einem Geltungsbereich dieses 
Gesetzes zum Betreiben von Bankgeschäften berechtigten 
Kreditinstitut und der Bundesbank ausgestellt sein müssen. 
Der Scheck darf frühestens am 3. Werktag vor dem Zwangs-
versteigerungstermin ausgestellt worden sein. die Sicher-
heitsleistung kann auch durch Überweisung auf ein Konto 
der Gerichtskasse bewirkt werden, wenn der Betrag der Ge-
richtskasse vor dem Versteigerungstermin gutgeschrieben 
ist und ein Nachweis hierüber im Termin vorliegt.
Die Überweisung hat zu folgender Kontoverbindung zu erfolgen:
Empfänger: Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt
IBAN: DE058100 0000 0081 0015 94
BIC: MARKDEF1810
Kreditinstitut: Deutsche Bundesbank, Filiale Magdeburg
Verwendungszweck: 95 4130 111 15-1316-8 K 20/20;

am 21.05.2022
Gymnasium Kelbra

Anhalt, Noah Roßla
Herfurth, Emilia Roßla
Kühnel, Max-Michel Bennungen
Moraweck, Varg Roßla
Sormes, Maya-Amy Bennungen
Soyke, Vanessa Dittichenrode
Wiechert, Fynn Roßla
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Walpurgis am Josephskreuz, dem größten 
eisernen Doppelkreuz der Welt
Nach 2 Jahren (Zwangs-)Pause treffen sich, nun zum  
20. Male, die Hexen und Teufel in der Nacht der Nächte auf 
dem Großen Auerberg. Hier im Südharz legen die Hexen ei-
nen Zwischenstopp auf ihrem Weg zum Brocken ein.
Ab 18:00 Uhr erwartet die Besucher Schmackhaftes & Amü-
santes mit den FRIWI-Bäckern, fidelen Hexen, Kräuterbon-
bon-Weibern mit allerlei leckeren süßen Sachen, echten 
Besenbindern aus dem Besenbinderdorf Hainrode, weiteren 
Händlern und den Jungs vom Mühlhäuser Musikservice.
Vom „Bergstüb´l“ gibt´s Mai-Bowle & Getränke, Deftiges aus 
dem Hexenkessel, Schmackhaftes frisch vom Grill ...
Stimmung, Lieder und Musik mit „Hand aufs Herz“, Immo-
destia & Curiositas, den „Alten Heulers“, Dr. Mc Dolay, dem 
Teufel Urian und seinen Hexen.
Ein musikalisches und unterhaltendes Programm mit 
Walpurgisfeuer, mystischer Feuershow und, zum Ab-
schluss, einem teuflisch guten Feuerwerk.
Einlass ab 18:00 Uhr, Beginn mit Musik ab 19:00 Uhr, gro-
ßes Abschlussfeuerwerk gegen 23:00 Uhr.
Eintritt: 10,- Euro p. P. an der Abendkasse
Info: Tel. 034654 454, www.gemeinde-suedharz.de

Jagdgenossenschaft Schwenda

Einladung zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Schwenda

Hiermit laden wir alle Jagdgenossen zu unserer Mitgliederversammlung ein. Die Versammlung 

findet statt:

Am Mittwoch, dem 11.05.2022

um 19 Uhr in der Gaststätte Harzhexe in Schwenda

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

3. Rechenschaftsbericht des Jagdvorstehers

4. Bericht des Kassenführers und Verlesung des Protokolls der Revisionskommission

5. Wahl von zwei Stimmzählern (Beschluß 1/20-22)

6. Entlastung des Vorstandes (Beschluß 2/20-22)

7. Entlastung des Kassenführers (Beschluß 3/20-22)

8. Entlastung der Kassenprüfer (Beschluß 4/20-22)

9. Beschluß zur Auszahlung der Jagdpacht (Beschluß 5/20-22)

10. Beschluß einer Aufwandsentschädigung für den Kassenführer (Beschluß 6/20-22)

11. Bericht der Jagdpächter

12. Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer

13. Verschiedenes

Südharz /OT Schwenda, den 19.02.2022 Der Vorstand

Mediaplanung
Auf Sie 

zugeschnitten.

LINUS WITTICH 
Medien KG

Anzeige(n)

-  pro Kästchen nur  
ein Zeichen eintragen

-  hinter jedem Wort/Satzzeichen  
ein Kästchen als  
Zwischenraum frei lassen

-  Kürzungen behält  
sich der Verlag vor

- KEIN Größenmuster anhängen

- nur für private Kleinanzeigen

NICHT für: 
-  Familienanzeigen (Danksagungen, 

Geburtstagsgrüße etc.)
- geschäftliche Anzeigen

private Kleinanzeigen
Für die nächstmögliche Ausgabe des Amts- bzw. Mitteilungsblattes 

von: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Kosten bis hier inkl. MwSt.: je Ausgabe 5 EUR

Kosten bis hier inkl. MwSt.: je Ausgabe 10 EUR

 Chiffre gewünscht   (Bei Chiffre-Anzeigen entstehen  
Zusatzkosten von 6,50 EUR.)

Meine Anschrift:

Name , Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

Telefonnummer (für evtl. Rückfragen – keine Weitergabe an Dritte)

Ort/Datum  1. Unterschrift für Auftragserteilung

Hinweis zum Datenschutz: Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des 
Auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Ihre Anzeige ist 
auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem Online-Portal zu finden.

SEPA-Lastschrift  Gläubiger-ID: DE7403200000394688
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des 
aus nebenstehenden Auftrag resultierenden Gesamtbetrages von meinen/unseren Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditistitut an, 
die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift einzu-
lösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb 
von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 Bargeld liegt bei  Bankeinzug

Kreditinstitut BIC

D E
IBAN Datum/Unterschrift

Ort/Datum  2. Unterschrift für Auftragserteilung

Eine separate Rechnung wird nicht gestellt.

Coupon bitte zurücksenden an: LINUS WITTICH Medien KG
An den Steinenden 10 | 04916 Herzberg (Elster)
Fax: 03535 489-165 | Tel. für Rückfragen: 03535 489-162 
privatanzeigen@wittich-herzberg.de
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Mein Traumurlaub
an der 

Mecklenburgischen
Seenplatte

(  039932 825201 WWW.TRAUMURLAUB-SEE.DE
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Ferienhäuser & Ferienwohnungen

FERIENPARK LENZ
Entspannung pur ...

17213 Malchow/OT Lenz

Wir sind für Sie da...

Christian Wäsch & Lisa-Marie Laurig

Ihre Medienberater vor Ort

Wie können wir Ihnen helfen?

0170 7376238 0171 4144137
christian.waesch@ lisa.laurig@
wittich-herzberg.de wittich-herzberg.de 

www.wittich.de
Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen


